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STATUTEN
des Vereins für Schweizerisches Anstaltswesen V S A)

Art. 1.

Die rechtlichen Grundlagen des VSA bilden
Art. 60 ff. ZGB. sowie die vorliegenden Statuten.

I. Zweck.

Art. 2.

Der VSA bezweckt die Förderung des Schweiz.
Anstaltswesens, die Pflege des Gedankenaustausches

und der Freundschaft, Wahrung der Berufs-
und Standesinteressen. Er ist politisch und konfessionell

neutral.

II. Mitgliedschaft.

Art. 3.

Der VSA ist eine Dachorganisation, der die
kantonalen und regionalen Verbände angehören.

Art. 4.

Der Verein besteht aus Aktiv- und Passivmitgliedern

(Einzel- und Kollektivmitglieder).
Art. 5.

Als Passivmitglieder können Personen, Firmen,
Vereine, Anstalten, Behörden, Stiftungen usw.
aufgenommen werden.

Art. 6.

Der VSA kann Veteranen und Ehrenmitglieder
ernennen. Zu Veteranen werden Mitglieder
ernannt, die dem VSA während 25 Jahren angehören

und 25 Jahre im Amte stehen.
Zu Ehrenmitgliedern ernennt er Personen, die

sich um den Verein oder das Anstaltswesen besonders

verdient gemacht haben. Veteranen bezahlen
den Vereinsbeitrag, so lange sie Amte stehen.

Art. 7.

Der Jahresbeitrag für Aktiv- und Passivmitglieder

wird von der Jahresversammlung bestimmt
und, soweit dies möglich, durch die Kantonalverbände

eingezogen.
Art. 8.

Aufnahme und Entlassung der Mitglieder erfolgt
durch Beschluss der kantonalen und regionalen
Verbände, bei Aktiv- und Passivmitgliedern, die
keinem Unterverband angehören, durch Beschluss
der Jahresversammlung.

Der Austritt kann nur durch schriftliche
Mitteilung an den zuständigen Vorstand auf Ende
eines Kalenderjahres erfolgen.

III. Organisation.

Art, 9.

Die Organe des VSA sind:
die Jahresversammlung,
der erweiterte Vorstand,
der Vorstand,
die Geschäftsprüfungskommission.

Die Jahresversammlung.

Art. 10.

Die Jahresversammlung findet ordentlicherweise

im Mai statt. Ihr liegen ob:
a) Vereinsgeschäfte. Diese umfassen:

1. Jahresbericht;
2. Abnahme der Rechnungen;
3. Festsetzung der Beiträge für den VSA ;

4. Wahl des Vorstandes und der
Geschäftsprüfungskommission ;

5. Mutationen, Ernennung von Veteranen und
Ehrenmitgliedern ;

6. Anträge;
7. Richtlinien für die Stellenvermittlung und

das Fachblatt. Festsetzung des Abonnementsbeitrages;

8. Allfälliges.
b) Behandlung von Anstaltsfragen durch entspre¬

chende Referate und Diskussionen (pädagogische,

wirtschaftliche, organisatorische
Probleme). Die Durchführung eigentlicher
Fortbildungskurse wird in der Regel den kantonalen
und regionalen Verbänden und den Fachverbänden

überlassen.

Der erweiterte Vorstand.
Art. 11.

Der erweiterte Vorstand besteht aus je einem
Abgeordneten der kantonalen und regionalen
Verbände und dem Vorstand des VSA (Verbände mit
mehr als 100 Mitgliedern haben das Recht auf
zwei Abgeordnete.)

Art. 12.

Der erweiterte Vorstand des VSA wird in der
Regel zweimal im Jahr vom Vorstand des VSA
einberufen und behandelt folgende Geschäfte:
a) Ausarbeitung von Vorschlägen für die Tätig¬

keit des VSA ;

b) Wahl des Tagungsthemas und des Tagungsortes;
c) Beantragung der Mitglieder- und Abonnementsbeiträge;

d) Vorschläge für die Wahl von Vorstandsmitglie¬
dern und andere Ersatzwahlen;

e) Behandlung wichtiger Anstaltsfragen und
Aufklärung der Oeffentlichkeit.
Prüfung der, von andern Anstaltsverbänden
und Studienkommissionen aufgestellten
Richtlinien, Aufstellung eigener Richtlinien.
Koordinierung der kantonalen und regionalen
Bestrebungen auf dem Gebiete des Anstaltswesens.

Art. 13.

Die Sitzungsspesen übernimmt die Vereinskasse.

Der Vorstand.
Art. 14.

Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern. Die
Amtsdauer beträgt 4 Jahre. Mitglieder, die wäh-

368



rend der Amtsdauer austreten, ersetzt der erweiterte

Vorstand. Die definitive Wahl erfolgt an der
nächsten Jahresversammlung.

Art. 15.

Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
a) Vertretung des Vereins nach aussen;
b) Vorberatung der Geschäfte des erweiterten Vor¬

standes und der Jahresversammlung;
c) Beratung und Schutz der Vereinsmitglieder;
d) Verwaltung des Fürsorgefonds des VSA und

die Bestimmung der Unterstützungen an die
Mitglieder gemäss der Fürsorgefondsstatuten;

e) Gestaltung und Herausgabe des Fachblattes;
Wahl der Redaktionskommission, Abschlüsse
der Verträge mit Druckerei, Redaktion und Ac-
quisiteur;

f) Organisation der Stellenvermittlung.

Art. 16.

Die Sitzungsspesen übernimmt die Vereinskasse.

Die Geschäftsprüfungskommission.

Art. 17.

Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus
zwei Mitgliedern und zwei Suppleanten. Sie prüft
die Rechnungen der Vereinskasse und des
Fürsorgefonds und stellt schriftlich Antrag an die
Jahresversammlung. Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre.
Die beiden amtierenden Revisoren sind für die
nächstfolgende Amtsperiode nicht wieder wählbar.

Während der Amtsdauer austretende Mitglieder
werden durch den weitern Vorstand ersetzt. Die
definitive Wahl erfolgt an der nächsten
Jahresversammlung.

IV. Das Fachblatt.

Art. 18.

Der VSA ist der Herausgeber des Fachblattes.
Das Fachblatt ist obligatorisches, offizielles Organ
für alle Aktiv- und Passivmitglieder. Der
Abonnementspreis ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen.

V. Stellenvermittlung.
Art. 19.

Der VSA unterhält eine eigene Stellenvermittlung,
die durch ein besonderes Reglement geordnet

wird.

VI. Die Auflösung des VSA.

Art. 20.

Die Jahresversammlung ist allein zuständig den
VSA aufzulösen und über die Verwendung des

Vereinsvermögens zu bestimmen. Das Vereinsvermögen

darf nur Zwecken der Heimerziehung
zugeführt werden.

Die Auflösung kann nur durch den Beschluss
von 3U der Aktivmitglieder erfolgen.

Die Statuten treten am 1. November 1949, nach
der Annahme durch die Urabstimmung, gemäss
Beschluss der Jahresversammlung in St. Gallen in
Kraft. Sie ersetzen die Statuten von 1942.

Namens des VSA :

Der Präsident: Der Aktuar:
E. Müller. A. Joss.

Fachblatt
Der Vorstand hat Dr. Heinrich Droz-

R ü e g g früheren Redaktor der «Neuen Zürcher
Zeitung», zum neuen Redaktor gewählt. Dr.
Droz ist durch mannigfache Mitarbeit auf
gemeinnützigem Gebiet bereits mit unseren Anliegen und
Problemen vertraut. Er gehört dem Bureau der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft an,
die ihn u. a. in den Stiftungsrat der «Pro Juven-
tute», in den Stiftungsrat der «Bächtelen» und in
die Stiftungskommission der Schweiz. Ferienheime
«Für Mutter und Kind» abgeordnet hat. Er ist
Mitglied der «Eidgenössischen Kommission zur
Bekämpfung des Alkoholismus» und des Vorstandes
der «Propagandazentrale für landwirtschaftliche
Erzeugnisse der schweizerischen Landwirtschaft».

Wir bitten um rege Mitarbeit am «Fachblatt»,
um die umgehende Zusendung der Jahresberichte
und sonstiger Nachrichten über Ereignisse im
Anstaltsleben. Alle Einsendungen und Zuschriften, die
das «Fachblatt» betreffen, sollen ausschliesslich
an den Redaktor:

Dr. Heinrich Droz, Eleonorenstrasse 16, Zürich 32

Telephon (051) 32 39 10

gerichtet werden.

Holländischer Besuch

Herzlichen Willkomm!

Vom 3. bis 12. Oktober werden holländische
Journalisten, als Vertreter verschiedener bedeutender

holländischer Tagesblätter, die Schweiz
bereisen, um speziell die Beziehungen der Schweiz.
Pro Juventute zum Schweiz. Anstaltswesen kennen

zu lernen.
Es sind Besichtigungen vorgesehen:

Zentralsekretariat Pro Juventute, mit Referat des Leiters,
Herrn O. Binder, Jugendheilbad Giuvaulta
Rothenbrunnen, Kindersanatorium Pro Juventute Davos,
Pestalozzidorf Trogen u. a. m., Instutionen, die von
Pro Juventute gegründet oder finanziell besonders
bedacht werden. — Ein Gedankenaustausch der
holländischen Gäste mit leitenden Persönlichkeiten
der Schweiz. Jugendfürsorge wird den Schweizeraufenthalt

abschliessen.
Wir entbieten den holländischen Journalisten

im Namen des Vereins für Schweiz. Anstaltswesen
herzlichen Willkommgruss und geben der Freude
Ausdruck, dass die holländische Tagespresse so

regen Anteil nimmt, an der Arbeit der Schweiz. Pro
Juventute und des Schweiz. Anstaltswesens.

A. Joss.

369


	Statuten des Vereins für Schweizerisches Anstaltswesen (VSA)

